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Händler sind neu 

dem Geldwäsche-
rei-Gesetz 

unterstellt 
 
 
Am 1. Januar 2016 ist das 
revidierte Gesetz zur 
Geldwäscherei in Kraft ge-
treten. Die wichtigste 
Neuerung ist, dass nicht 
wie bisher nur Finanzin-
termediäre, wie z.B. Ban-
ken, unter das Geldwä-
schereigesetz fallen, son-
dern auch Händler. Als 
Händler gelten gemäss 
Gesetz «natürliche und ju-
ristische Personen, die 
gewerblich mit Gütern 
handeln und dabei Bargeld 
entgegennehmen».  

Falls ein Händler mehr als 
100'000 Franken Bargeld 
entgegennimmt, muss er 
die im Gesetz beschriebe-
nen Sorgfaltspflichten ein-
halten. Das bedeutet: 

- Aufnahme der Persona-
lien und Identifikation 
mit einem amtlichen 
Dokument wie Pass o-
der ID 
 

- Feststellung der wirt-
schaftlich berechtigten 
Person bei einer juristi-
schen Gesellschaft 
 

- Hintergrund und Zweck 
des Geschäftes hinter-
fragen und gegebenen-
falls dokumentieren 
 

- Sicherstellen, dass die 
Vermögenswerte weder 

aus einem Verbrechen 
noch aus einem qualifi-
zierten Steuervergehen 
stammen oder der Ver-
fügungsmacht kriminel-
ler Organisationen un-
terliegen 
 

- Prozess zur Einschät-
zung des Risikos für 
Geldwäscherei definie-
ren 
 

- eine Revisionsstelle zur 
Überprüfung der Abläu-
fe beauftragen. 

Wird die Transaktion über 
eine Bank abgewickelt, 
entfallen die Sorgfalts-
pflichten. 
 
Bei Aufsplittung in Raten-
zahlungen gilt der Totalbe-
trag. � 
 
 
 

Umrechnungsver-
luste können nur 

bei tatsächlichem 
Verlust als Aufwand 

verbucht werden 
 
 
Das Bundesgericht hat 
seinen Entscheid zur Be-
handlung von Umrech-
nungsverlusten aus dem 
Jahr 2009 erneut bestä-
tigt.  
Es stellt klar, dass Um-
rechnungsverluste nur 
durch die Überführung von 
in einer Fremdwährung 
geführten Büchern in 
Schweizer Franken entste-

hen. Diese Umrech-
nungsverluste stellen für 
das Unternehmen weder 
eine Entreicherung noch 
eine Bereicherung dar, 
welche aus einer konkre-
ten Transaktion entstehen. 

Daraus folgt, dass die Um-
rechnungsverluste, welche 
keine tatsächlich erlittenen 
Verluste darstellen, nicht 
als geschäftsmässig be-
gründete Aufwendungen 
qualifiziert werden kön-
nen. (Quelle: BGE 

2C_768/2015 vom 

31.08.15) � 

 
 
 

Was tun, wenn der 
kranke Mitarbeiter 

die vertrauensärzt-
liche Untersuchung 

verweigert? 
 
 
Verweigert ein Mitarbeiter 
bei Krankheit die vertrau-
ensärztliche Untersuchung 
oder zögert er diese hin-
aus, sollte der Arbeitgeber 
ihn ausdrücklich und 
schriftlich abmahnen sowie 
gleichzeitig eine Frist für 
einen Termin bei einem 
Vertrauensarzt ansetzen.  

Lässt sich der Mitarbeiter 
trotz Abmahnung nicht un-
tersuchen und bringt er 
auch keine Beweise vor, 
die eine andere Beurtei-
lung durch den Vertrau-
ensarzt als ausgeschlossen 
erscheinen lassen, verliert 
der Arbeitnehmer seinen 
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Anspruch auf Lohnzah-
lung.  

Die Verweigerung des Mit-
arbeiters zur Untersu-
chung beim Vertrauens-
arzt trotz Abmahnung 
kann zu einer fristlosen 
Kündigung durch den Ar-
beitgeber berechtigen.  

Es empfiehlt sich, dem 
Mitarbeiter schriftlich mit-
zuteilen, dass seine Ar-
beitsunfähigkeit infolge 
Weigerung der Konsultati-
on des Vertrauensarztes 
nicht belegt ist und er so-
fort am Arbeitsplatz zu er-
scheinen hat. Bei Nichter-
scheinen gehe der Ar-
beitsgeber von einem un-
gerechtfertigten fristlosen 
Verlassen des Arbeits-
platzes aus, womit das Ar-
beitsverhältnis per sofort 
endet. � 
 
 
 

Nichtbezahlen der 

Rechnung ist kein 
Betrug 
 
 
Ein Basler bestellte im In-
ternet auf Rechnung einen 
teuren Drucker, ohne die 
Rechnung zu bezahlen. 
 
Das Strafgericht des Kan-
tons Basel-Stadt verurteil-
te ihn wegen Betrugs zu 
einer bedingten Geldstrafe 
und einer Busse. Begrün-
dung: Er sei bei der Be-
stellung weder willens 
noch in der Lage gewesen, 
die Ware zu bezahlen. Da-
gegen wehrte sich der Be-
schuldigte erfolgreich und 
das Bundesgericht sprach 
ihn frei. Der Mann habe 
nicht arglistig gehandelt. 
Der Internetshop hingegen 
habe leichtfertig einen 
teuren Drucker auf Rech-
nung geliefert, ohne die 

Bonität des Kunden zu 
prüfen. (Quelle: BGE 

6B_887/2015 vom 8. März 

2016) � 

 

 

 

Zeugen nützen 

nichts bei 
verpasster Frist 
 
 
Eine Beschwerde ist recht-
zeitig eingereicht, wenn 
sie spätestens am letzten 
Tag der Frist der Post 
übergeben wird. Der Post-
stempel ist damit Beweis 
für die Fristeinhaltung. 

Trägt der Briefumschlag 
nicht den Poststempel des 
Tages des Beschwerdeab-
laufs, dann muss die Be-
hörde nicht auf die Be-
schwerde eingehen. Auch 
wenn Zeugen bestätigen, 
dass der Brief am ent-
scheidenden Tag (nach 
Geschäftsschluss) in den 
Briefkasten geworfen wur-
de, gilt der Poststempel 
(dann vom nächsten Tag 
und damit verspätet). 
(Quelle: BGE 9C_118/ 

2016 vom 19.4.16) �  

 

 
 

Kein Anspruch auf 

Spesen bei 
Freistellung 
 

 

Stellt der Arbeitgeber ei-
nen Mitarbeiter frei, so 
braucht er ihm keine Spe-
sen mehr zu bezahlen. 
Denn die Spesen fallen 
nicht mehr an, wenn der 
Mitarbeiter nicht mehr ar-
beitet.  

Ausnahme: Wurde im Ar-
beitsvertrag eine Spe-
senentschädigung verein-
bart, obwohl eigentlich gar 
keine Spesen anfallen, 

gelten diese Spesen als 
Lohnbestandteil Sie sind 
omit auch während einer 
Freistellung geschul-
det. Dasselbe gilt, wenn 
der Arbeitsvertrag eine 
Pauschale vorsieht, die 
höher ist als die jeweils 
anfallenden Spesen. Dann 
gilt derjenige Anteil, der 
die effektiven Auslagen 
übersteigt, als Lohn und 
muss bezahlt werden. ���� 

 

 

 

Erbverträge können 

lebenslang binden 
 
 
Ein Erbvertrag kann die 
Beteiligten lebenslang bin-
den. Dieser ist wirksam 
und widerspricht nicht 
dem Verbot der übermäs-
sigen Bindung gemäss 
Bundesgericht. Es hatte 
folgenden Fall zu beurtei-
len:  
 
Ein Ehepaar schloss 1978 
einen Ehe- und Erbver-
trag. Im Zeitpunkt des To-
des des erstversterbenden 
Ehegatten sollte der über-
lebende Ehegatte das vor-
handene Vermögen voll-
umfänglich erhalten und 
nach dem Tode des Zweit-
versterbenden sollte der 
ganze Nachlass an die 

vier Kinder als alleinige 
Erben fallen.  

Nach dem Ableben der 
Ehefrau im Jahre 1993 
verfasste der Ehemann 
1998 eine eigenhändige 
letztwillige Verfügung, in 
der er zwei Personen eine 
Liegenschaft vererbte, wo-
gegen die Kinder klagten. 

Das Bundesgericht gab 
ihnen Recht. Es stellte 
fest, dass das spätere Tes-
tament dem Erbvertrag 
widerspreche. Auch der 
Einwand der Beklagten, 



die testamentarisch ver-
machten Liegenschaften 
seien vom Erblasser erst 
nach dem Tod seiner Ehe-
frau erworben worden und 
damit nicht Teil des Nach-
lasses, berücksichtigte das 
Bundesgericht nicht. 
(Quelle: Bundesgericht 

5A_686/2012 vom 

12.11.2012) � 
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